Elternbeiratsarbeit - Grundlagen

Wer  

Der Elternbeirat ist die gewählte Vertretung der Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern volljähriger Schülerinnen und Schüler einer Schule.

Was 

Er wirkt in Angelegenheiten, die für die Schule von allgemeiner Bedeutung sind, beratend mit. 


Aufgabe des Elternbeirats ist es, 

· das Vertrauensverhältnis zwischen den Eltern und Lehrkräften, die gemeinsam für die Bildung und Erziehung der Schüler verantwortlich sind, zu vertiefen, 

· das Interesse der Eltern für die Bildung und Erziehung der Schüler zu wahren, 

· den Eltern aller Schüler oder den Schülern einzelner Klassen in besonderen Veranstaltungen Gelegenheit zur Unterrichtung und zur Aussprache zu geben, 

· Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern zu beraten, 

· durch gewählte Vertreter an den Beratungen des Schulforums teilzunehmen, 

· bei der Entscheidung über einen unterrichtsfreien Tag das Einvernehmen herzustellen, 

· bei der Verwendung bestimmter Lernmittel einvernehmliche Entscheidungen herbeizuführen, 

· im Verfahren, das zur Entlassung eines Schülers führen kann, die entsprechenden Rechte wahrzunehmen, 

· im Verfahren, das zum Ausschluss eines Schülers von allen Schulen einer oder mehrerer Schularten führen kann, die entsprechenden Rechte wahrzunehmen, 

· bei der Bestimmung eines Namens für die Schule mitzuwirken. 


Wünsche,Anregungen und Vorschläge des Elternbeirats im Sinne des Art. 43 Abs. 1 BayEUG (jetzt: Art. 65 Abs. 1 BayEUG) können sich insbesondere auch beziehen auf :

· grundlegende organisatorische Fragen des Unterrichtsbetriebs; 

· die Durchführung von Veranstaltungen, die der Pflege und Förderung der Gemeinschaftsarbeit von Schule und Elternhaus dienen, sowie auf Fragen der schulischen Freizeitgestaltung; 

· die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Schule und die Verbesserung der äußeren Schulverhältnisse; 

· die Einführung neuer Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit sowie die Ausstattung der Schülerbibliothek; 

· grundlegende Fragen der Erziehung in der Schule; 

· Fragen der Gesundheitspflege, der Berufsberatung, der Jugendförderung und des Jugendschutzes im Rahmen der Schule; 

· die Einführung von Schulversuchen. 


Die Zustimmung des Elternbeirats ist außer in den Fällen des Art. 43 Abs. 1 Satz 3 Nr.6 und 7 BayEUG (jetzt: Art. 65 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 und 7 BayEUG) erforderlich für die Durchführung von Schullandheimaufenthalten, Schulskikursen, Studienfahrten sowie von Fahrten im  Rahmen des internationalen Schüleraustausches. 

Wie

Wir sind für sie da, per Telefon, e-mail oder persönlich an den Schulveranstaltungen.



